
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/4/27 1Ob228/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1955

Norm

ZPO §235 Abs2 A

Rechtssatz

Das Recht, sich gegen die Klagsänderung zu wehren, lebt auch nicht wieder auf, wenn der Kläger in der Folge seinen

Anspruch einschränkt und durch nähere Angaben verdeutlicht.
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